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Benachrichtigung von Angehörigen.
§ U4a

Dem Verhafteten ist Gelegenheit zu geben, Angehörige 
und, soweit er daran ein wesentliches Interesse hat, andere 
Personen von der Verhaftung zu benachrichtigen, sofern 
der Zweck der Untersuchung nicht gefährdet wird; auf 
Verlangen des Verhafteten ist die Benachrichtigung von 
Amts wegen zu bewirken.

Richterliehe Vernehmuiig.
§ 114b

(1) Wird der Angeschuldigte auf Grund des Haftbefehls 
ergriffen, so ist er unverzüglich, spätestens am Tage 
nach der Ergreifung, dem zuständigen Richter vorzu- 
fiihren.

(2) Der Richter hat den Angeschuldigten unverzüglich, 
spätestens am nächsten Tage, über den Gegenstand der 
Beschuldigung zu vernehmen.

(3) Bei der Vernehmung ist der Angeschuldigte auf die 
ihn belastenden Umstände hinzuweisen. Die Vernehmung 
soll ihm Gelegenheit geben, die Verdachtsgründe zu be
seitigen und die Tatsachen geltend zu machen, die zu 
seinem Gunsten sprechen.

Vernehmung vor dem nächsten Richter.
§ 114 c

(1) Kann der Angeschuldigte nicht spätestens am Tage 
nach der Ergreifung vor den zuständigen Richter' ge
stellt werden, so'ist er auf sein Verlangen unverzüglich, 
spätestens am Tage nach der Ergreifung, dem nächsten 
Amtsrichter vorzuführen.

(2) § 114 b Abs. 2, 3 gilt entsprechend.
(3) Ergibt sich bei der Vernehmung, daß der Haftbefehl 

aufgehoben oder der Ergriffene nicht die in dem Haft
befehle bezeichnete Person ist, so ist der Ergriffene frei
zulassen.
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